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3. Natur und Landschaft 

3.1 Naturräumliche und geo-
grafische Gegebenheiten  

 

Geografisch gesehen ist der Planungs-
�U�D�X�P�� �7�H�L�O�� �H�L�Q�H�U�� �Ä�P�D�U�L�W�L�P�� �V�X�E�N�R�Q�W�L�Q�H�Q�Wa-
�O�H�Q�� �)�O�D�F�K�O�D�Q�G�U�H�J�L�R�Q�³���� �'�D�V�� �.�O�L�P�D���L�V�W���P�Lt-
telfeucht mit Jahresniederschlägen zwi-
schen 650 und 700 mm, einer relativen 
Luftfeuchte im Jahresdurchschnitt von 
81%, einer durchschnittlichen mittleren 
Jahrestemperatur von 8,4°C mit Jahres-
temperaturschwankungen von 16,4°C. 
Die Vegetationszeit ist mit durchschnitt-
lich 220 Tagen / Jahr mittel bis lang. Bei 
den Böden handelt es sich überwiegend 
um frische, stellenweise feuchte oder 
grundwasserbeeinflusste Sandböden. In 
höheren Lagen befinden sich Gley-
Podsole, in tieferen Lagen Gleye (Quelle: 
Karten des Naturraumpotentials von Nie-
dersachsen und Bremen). Entlang der Lee 
kommen kleinteilig auch feuchte bis nas-
se, grundwasserbeeinflusste Sandböden 
vor, z.T. lehmig bzw. örtlich auch moo-
rig. Die Bodentypen sind hier Gleye und 
Anmoorgleye sowie örtlich geringmäch-
tige Moore. Die mittlere Meereshöhe des 
Planungsraumes liegt bei 25,0 m über 
NN. 
Abb. links: Luftbild des Planungsraums und 
Umgebung 
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Nach der naturräumlichen Regionen Nie-
dersachsens gehören der größte Teil des 
Landkreises und auch der Planungsraum 
dieser DEP zur naturräumlichen Region 4 
�Ä�(�P�V-Hunte-Geest und Dümmer-Geest-
�1�L�H�G�H�U�X�Q�J�³���� �,�Q�� �G�H�U�� �Z�H�L�W�H�U�H�Q�� �'�L�I�I�H�U�H�Q�]�Le-
rung werden weite Teile des Landkreises 
�G�H�U�� �+�D�X�S�W�H�L�Q�K�H�L�W�� ���������� �Ä�1�R�Udhorn-
�%�H�Q�W�K�H�L�P�H�U�� �6�D�Q�G�J�H�E�L�H�W�³�� �]�X�Jeordnet, mit 
�G�H�U�� �8�Q�W�H�U�G�L�I�I�H�U�H�Q�]�L�H�U�X�Q�J�� ������������ �Ä�1�R�Ud-
horner Talsand-�*�H�E�L�H�W�³���� �L�Q�� �G�H�P�� �G�H�U�� �3�Oa-
nungsraum dieser DEP vollständig liegt. 
In diesem Gebiet herrschen grundwasser-
nahe, ebene Talsandflächen vor, die 
durch zahlreiche Flugsanddecken und 
Ausblasungen überformt wurden. Die po-
tenziell natürliche Vegetation auf den 
Sandböden ist der Stieleichen-
Birkenwald, auf den Flachmooren und 
anmoorigen Gleyböden der Erlenbruch-
wald. Einige Bäche und Gräben durch-
ziehen das Gebiet (z.B. Gräfte, Lee, 
Klausheider Bach), und auf abflusslosen 
Flächen kommen kleinere Nieder- und 
Hochmoorreste vor. Weite Teile dieser 
Naturraumeinheit unterliegen intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung.  

3.2 Historische Landschafts-
entwicklung  

Für die Beurteilung des heutigen Zustan-
des von Natur und Landschaft ist es auf-
schlussreich, die Entwicklungsgeschichte 
eines Landschaftsraumes zu betrachten. 
Dabei wird deutlich, dass die Ausprägung 
der Landschaft bereits seit Jahrtausenden 
eng mit der Wirtschaftsweise des Men-
schen zusammenhängt.  

Zu Beginn des Ackerbaus während der 
Jungsteinzeit herrschten auf den Geest-
flächen Eichen-und Buchenmischwälder 
vor. Aufgrund der ausreichend fruchtba-
ren und leicht zu beackernden Böden wa-
ren hier gute Voraussetzungen für die Be-
siedlung gegeben. Dabei waren die Wei-
den meist von Hecken oder Wallhecken 
umgeben, um das Vieh einzuzäunen. Wie 
ein Vergleich der Preußischen Landes-
aufnahme von 1899 mit der aktuellen 
TK25 zeigt, blieben einige dieser He-
ckenstrukturen bis heute erhalten.  

Ab dem Mittelalter dienten die Waldflä-
chen allgemein als Weidegrund für das 
Vieh und zur Mast der Schweineherden. 
Die Streu wurde zur Düngung der Äcker 
entnommen (sog. Plaggen). Holz war das 
wichtigste Baumaterial und wurde au-
ßerdem zur Salzsiederei, zur Köhlerei, 
zum Bau von Flotten usw. gebraucht. Die 
starke Beeinträchtigung der Wälder führ-
te auf den leichten Sandböden zur Ent-
wicklung ausgedehnter Heideflächen. 
Teilweise entstanden sogar Flug- und 
Wehsande, die sich als Dünen ablagerten.  

Dieser Prozess hat vermutlich auch in der 
unmittelbaren Umgebung Nordhorns 
stattgefunden und zur Ausprägung großer 
Heideflächen geführt (vergl. hist. Karten). 
Weite Teile des Planungsraumes,  in des-
sen Mitte das Nordhorner Moor lag, be-
standen aus Heide- oder Moorlandschaf-
ten. Typische Pflanzen der Heideland-
schaft sind Heidekrautgewächse, Wa-
cholder und Kiefern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Preußische Landesaufnahme 
von 1897/98, ca. 17 Jahre  vor Gründung 
des Gutes mit Überlagerung des 1000 m-
Rasters der neuen TK 25 
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Abb. oben: aktuelle TK 25 (aufgehellt) in 
demselben Ausschnitt wie die historische 
Karte auf der gegenüberliegenden Seite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt ist im Planungsraum DEP zu 
�X�Q�W�H�U�V�F�K�H�L�G�H�Q�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �G�H�U�� �Ä�D�O�W�H�Q�³���� �L�Q��
einem langen Prozess gewachsenen histo-
rischen Kulturlandschaft in Bereich Al-
�W�H�Q�G�R�U�I�� �X�Q�G�� �%�D�N�H�O�G�H�� �X�Q�G�� �G�H�U�� �Ä�M�X�Q�J�H�Q�³����
wenngleich auch schon 100 Jahre alten 
Kulturlandschaft, die aus der Gutsgrün-
dung und der mit ihr einhergehenden 
Moor- und Heidekultivierung hervorge-
gangen  ist.  

Ein Vergleich der Karten von 1898 und 
heute lässt eine deutliche Saumlinie er-
kennen, die auch in der Örtlichkeit spür-
bar ist, insbesondere durch die Wegefüh-
rungen und Wegelängen sowie den Ab-
wechslungsreichtum der Vegetation. Ei-
nige Teile der Gemarkung sind heute al-
lerdings auch stark durch die industriali-
sierte Landwirtschaft geprägt, einerseits 
in Form der Außenställe, andererseits 
durch den hohen Anteil an Maisanbau.  

Die Hoflagen sind häufig durch den Be-
stand an Großbäumen gut in die Land-
schaft eingebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsentwicklung Gut 
Klausheide 

Durch die nach dem Erwerb der Liegen-
schaften seitens der Familie Krupp be-
gonnenen Kultivierungsmaßnahmen ent-
standen im nördlichen Bereich um das 
Gut herum ausgedehnte landwirtschaftli-
che Nutzflächen. Im südlichen Bereich 
der das Gut umgebenden Liegenschaften, 
nördlich und südlich des Ems-Vechte-
Kanals gelegen, wurden große Nadel-
waldflächen angepflanzt. Ausgedehnte 
Moor- und Heideflächen - wie z.B. das 
Heseper Moor - wurden jedoch nur teil-
weise entwässert und weitgehend natür-
lich belassen. Das am wenigsten kulti-
�Y�L�H�U�W�H���*�H�E�L�H�W�����Ä�(�Q�J�G�H�Q�H�U���:�•s�W�H�³�����V�•�G�O�L�F�K��
des Ems-Vechte-Kanals wurde ab 1933 
als Bodenschießplatz benutzt (s. Kapitel 
2.4 Nordhorn-Range). 

Ab April 1914 wurde mit Dampfpflügen 
mit ersten Kultivierungsarbeiten begon-
nen. Zur Unterbringung der ersten Arbei-
ter sowie der erforderlichen Arbeitstiere 
war ein Bauerngehöft am nahe gelegenen 
Kiefernweg gekauft worden. Anschlie-
ßend wurden die Flächen von Arbeits-
pferden und -rindern bearbeitet und mit 
Gründüngung zur Bodenverbesserung 
experimentiert.  

Ab 1916 erfolgt der Anbau von Kartof-
feln, Roggen und Lupinen mit der ersten 
Ernte. Gleichzeitig wurde südlich des Gu-
tes bis zum Ems-Vechte-Kanal mit um-
fangreichen Aufforstungsarbeiten begon-
nen. Zu diesem Zweck wurde auf dem 
Gebiet der heutigen Revierförsterei 
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Elbergen eigens eine Baumschule einge-
richtet. Noch im Frühjahr 1936 wurden 
auf einer Fläche von ca. 150 ha rund 1,8 
Millionen Bäumchen gesetzt. 

Auf den kultivierten Flächen des Guts 
wurden hauptsächlich Roggen und Kar-
toffeln angebaut. Außerdem wurden 
Viehweiden für die Rinder und Pferde 
sowie Wiesen für die Heuernte eingesät. 
Während die Heuernten meist gut ausfie-
len, gab es bei den Erträgen der Kartof-
fel- und Roggenernten in den Anfangs-
jahren herbe Rückschläge. 1935 waren 
von den insgesamt zum Gut gehörenden 
15.000 Morgen (3.750 ha) Heideboden 
erst 5.500 Morgen (1.375 ha) kultiviert. 
Davon wurden 3.000 Morgen (750 ha) 
forstwirtschaftlich und 2.500 Morgen 
(625 ha) landwirtschaftlich genutzt. Das 
Gut wurde mit bis zu 40 fest angestellten 
Arbeitern und deren Familien bewirt-
schaftet. Dazu kamen Hilfsarbeiter und 
Tagelöhner sowie Erntehelfer während 
der Erntezeit. 10 Pferdegespanne standen 
zur Bearbeitung der Ackerflächen zur 
Verfügung. Die Ernteerträge konnten 
jährlich gesteigert werden, obwohl Miss-
erfolge auch weiterhin nicht ausblieben. 
Um die weiterhin großen Heideflächen 
wirtschaftlich zu nutzen, wurden diese 
von einer Schafherde mit 2.500 Tieren 
beweidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Steckbrief Gut Klausheide  

Die Siedlungsgeschichte im Planungs-
raum ist sehr eng mit der Gründung und 
Entwicklung des Gutes Klausheide ver-
bunden. Eine ausführliche und reich illus-
trierte Darstellung seiner Geschichte fin-
det sich auf der Homepage der AWO, auf 
die nachfolgend auszugsweise Bezug ge-
�Q�R�P�P�H�Q���Z�L�U�G�����Ä�'�D�V���*�X�W���.�O�D�X�V�K�H�L�G�H���± ei-
�Q�H���=�H�L�W�U�H�L�V�H�³�� 

Der Gutshof und die später entstandene 
Wohnsiedlung befanden sich auf dem 
Gebiet der Gemeinde Bakelde, ab 1931 
Gemeinde Klausheide, seit 1974 Stadt 
Nordhorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Luftaufnahme des Gutes, An-
fang der 1920er Jahre  

 

Die Gutsanlage selbst gleicht einem riesi-
gen Vierkanthof mit geschlossenem In-
nenbereich. Zusammen mit dem rund 500 
Meter langen Zufahrtsbereich zum Her-
renhaus sowie weiteren seitlichen Flä-
chen umfasst das Gut einen Bereich von 
rund 13 Hektar, der zusätzlich von einer 
niedrigen Mauer eingefasst wird. Später 
entwickelte sich aus den zur Gutsanlage 
gehörenden Arbeiterhäusern die Ortschaft 
Klausheide, die sich im Lauf der Zeit 
stark in südliche Richtung ausdehnte. 

Gebäude und Gelände der Gutsanlage 
stehen unter Denkmalschutz. Unweit des 
Gutes, südwestlich gelegen, entstand ab 
1919 eine Arbeitersiedlung, die ursprüng-
lich aus 20 Doppelhäusern rechts und 
links der Chaussee Nordhorn �± Lingen 
(heutige B 213) bestand, 40 Familien 
Platz bot und seit 1922 vollständig be-
wohnt wurde. Im November 1978 wurden 
die acht auf der Nordseite der jetzigen B 
213 stehenden Gutsarbeiterhäuser abge-
rissen. Die Häuser auf der Südseite sind 
noch erhalten und werden heute über den 
Nordring angebunden. 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Familie Krupp (Pfeil: Claus)  

 
 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Das Herrenhaus von Süden mit 
ganz junger Allee  
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Abb. oben: Arbeiterhäuser an der Chaussee 
Nordhorn-Lingen (heutige B 213)  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Dampfpflug im Einsatz  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Landarbeiter des Gutes, um 
1920  

 

 

Die Schulkinder wurden zunächst mit ei-
nem Schulwagen zur Schule nach Nord-
horn gefahren. Ab 1927 wurde aufgrund 
der steigenden Schülerzahl ein Lehrer an-
gestellt, der in eines der Landarbeiterhäu-
ser einzog und zunächst in einem Privat-
zimmer Unterricht erteilte. Wegen des 
stetigen Zuwachses an Schulkindern und 
daraus folgendem Platzmangel musste 
zunächst Schichtunterricht erteilt werden, 
bis die Gutsverwaltung im Jahr 1933 ei-
nen ehemaligen Lokschuppen der Klein-
bahn zur Verfügung stellte, der zu einem 
kleinen Schulhaus umgebaut wurde.  

Zur historischen Infrastruktur des Gutes 
zählten:  

Die Kleinbahn mit 60 cm Spurweite von 
der Gutsanlage bis zum Ems-Vechte-
Kanal. So konnte einerseits das zur Kulti-
vierung sowie zum Bau der Gutsanlage 
erforderliche Material, andererseits auch 
später in umgekehrter Richtung die Guts-
erzeugnisse transportiert werden. Die 
Bahn wurde im Juli 1914 in Betrieb ge-
nommen und 1920 bis zum Bahnhof 
Elbergen weitergeführt, wo sie einen An-
schluss an die Hauptbahnstrecke Müns-
ter-Emden erhielt; 1929 wurde die Klein-
bahn stillgelegt und demontiert. 

Der Flugplatz: Da die Familie Krupp 
selbst gern mit dem Flugzeug zum Gut 
anreiste, wurde ein kleiner Flugplatz ein-
gerichtet, der 1927 als Notlandeplatz in 
das im Aufbau befindliche zivile Linien-
flugnetz aufgenommen und in die Nacht-
flugstrecke Hannover - Amsterdam ein-
gebunden wurde (s. auch Kap. 4.2).  

Die Feuerwehr: Das Gut Klausheide ver-
fügte über eine eigene Feuerwehr. Fast 
alle Feuerwehrmänner arbeiteten auf dem 
Gut oder wohnten in Klausheide. Ihr Ein-
satzbereich war neben dem Schutz des 
Gutes und seiner Anlagen die Bekämp-
fung von Heide- und Waldbränden. 

Die Gutskapelle: Die Gutsarbeiter grün-
deten auch eine eigene Kapelle, die auch 
in der nahegelegenen Gaststätte Harmsen, 
dem heutigen Hotel Rammelkamp, zum 
Tanz aufspielte. 

1948 wurde das Gut Klausheide umge-
baut und bis 1951 als Krankenhaus für an 
Tuberkulose erkrankte Patienten des 
Kreiskrankenhauses Nordhorn genutzt.  

1951 wurde das Gut Klausheide inklusive 
1.100 Hektar Kulturland an die Saat-
zuchtgesellschaft Lochow-Petkus GmbH 
verkauft. Mit der Übernahme des Gutes 
erfolgten die Aufgabe der Viehhaltung 
und Viehzucht und eine Hinwendung zur 
Pflanzenzucht und Saatgutproduktion. 
Damit verbunden war die Kultivierung 
weiteren Ödlands. Auch richtete die Ge-
sellschaft eine Forschungsstation zur Me-
thodenentwicklung und Züchtung von 
neuen Saatgutsorten ein. Die zwei gro-
ßen, heute leer stehenden Wirtschaftsge-
bäude wurden als Getreidespeicher für 
Weizen und Roggen genutzt. 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) erwarb 
1990 von der Fa. Lochow-Petkus GmbH 
das Hauptgebäude und die daran an-
schließenden beiden Nebengebäude so-
wie das Grundstück vom Hauptgebäude 
bis zur Bundesstraße.  

Seit November 1996 betreibt der AWO-
Kreisverband Grafschaft Bentheim auf 
dem Gut ein sozialtherapeutisches 
Wohnheim der Eingliederungshilfe nach 
§§ 53 ff. SGB XII mit über 50 Plätzen für 
chronisch mehrfach beeinträchtigte Ab-
hängigkeitskranke.  

Von 1991 bis 1994 mietete die Stadt 
Nordhorn von der Arbeiterwohlfahrt 
Wohnungen auf dem Gut an, um dort 
zeitweise bis zu 70 Asylbewerber aus 
verschiedenen Krisengebieten unterzu-
bringen. Die Wirtschaftsgebäude wurden 
an eine Immobilienfirma verkauft und 
stehen zurzeit leer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Das ehemalige Herrenhaus, heu-
te Baudenkmal und im Eigentum der AWO  
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3.4 Prägende Landschaftsele-
mente und Dorfökologie  

 

 

Landschaftsschutz- und / oder Natur-
schutzgebiete sowie Natura 2000 und / 
oder FFH-Gebiete und EU-Vogelschutz-
gebiete sind im Planungsraum dieser DEP 
selbst nicht festgesetzt. Aus der flächen-
deckenden Kartierung des Landschafts-
rahmenplans (LRP) sind aus den Kom-
�S�O�H�[�H�Q�� �Ä�$�U�W�H�Q�� �X�Q�G�� �/�H�E�H�Q�V�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�Df-
�W�H�Q�³�� �V�R�Z�L�H�� �Ä�9�L�H�O�I�D�O�W���� �(�L�J�H�Q�D�U�W�� �X�Q�G��
�6�F�K�|�Q�K�H�L�W�³�� �I�R�O�J�H�Q�G�H�� �(�O�H�P�H�Q�W�H�� �]�X�� �H�U�Z�lh-
nen (s. Übersichtskarte):  

NOH Nr. 11: Moorfläche im Staatsforst 
Lingen, südlich des Flugplatzes, deren 
östlicher Teil im Gebiet der Gemeinde 
Wietmarschen liegt. Hier handelt es sich 
um einen degenerierten Hochmoorrest 
mit Glockenheide, Torfmoos und Pfei-
fengras. Es ist ein wechselfeuchter 
Standort mit Rote-Liste-Arten (Ge-
fäßpflanzen), der durch mögliche Aus-
trocknung gefährdet ist. 

NOH Nr. 14: Das Heseper Moor / 
Engdener Wüste (Nordhorn Range) steht 
seit dem 21. Dezember 2002 unter Natur-
schutz. In ihm ist das zum 16. April 1988 
ausgewiesene Naturschutzgebiet 
�Ä�(�Q�J�G�H�Q�H�U�� �:�•�V�W�H�³�� �D�Xfgegangen. Es liegt 
zwar außerhalb des Planungsraums dieser 
DEP, grenzt aber unmittelbar an diesen 
an und wird deshalb hier anführt, weil es 
ein hohes landschaftliches und auch nah-
erholungsmäßiges Potential hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 1.012 Hektar große Naturschutzge-
biet (NSG WE 188) liegt vollständig in-
nerhalb der Grenzen des Luft-Boden-
Schießplatzes "Nordhorn Range" und be-
inhaltet unter anderem den größten Sand-
heidekomplex im westlichen Niedersach-
sen, ergänzt um Birkenbruchwald-
Bereiche, naturnahe Kleingewässer und 
Vermoorungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gebiet hat eine sehr große Bedeu-
tung für zahlreiche bedrohte Pflanzen- 
und Tierarten, vor allem für die Vogel-
welt. Das NSG ist deckungsgleich mit 
dem EU-Vogelschutzgebiet V 57 
"Engdener Wüste" und enthält das FFH-
Gebiet 57 "Heseper Moor / Engdener 
Wüste". Es handelt sich um das größte 
zusammenhängende Heidegebiet im 
Landkreis, wird allerdings von breiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrschneisen durchzogen. Im Westen 
gibt es gut ausgeprägte Zwergstrauch-
heide (Calluna), im Osten liegen teilver-
graste Flächen (Pfeifengras). Es handelt 
sich um einen Trockenstandort, der u.a. 
Lebensraum für Heuschrecken, Reptilien 
und Vögel ist. Gefahrenpotenzial er-
wächst aus der militärischen Nutzung, 
vor allem Lärm sowie der möglichen 
Verbuschung und Vergrasung.  
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NOH Nr. 1: Süd-Nord-Kanal (SNK) als 
alte Kanalanlage mit uferbegleitenden 
Vegetationsbeständen, Schilfröhricht und 
Schwimmblattzonen. Weitgehend erhal-
ten sind die technischen Einrichtungen 
wie Schleusen, Schleusenwärterhäuser, 
Wehre und Brücken. Der SNK  ist Teil 
des linksemsischen Kanalnetzes, das zwi-
schen 1871 und 1904 erbaut wurde. Ne-
ben dem Gütertransport diente der Kanal 
der Entwässerung der Moore. Heute ist er 
nicht mehr schiffbar und dient nur noch 
der Entwässerung. Gefährdungspotenzial 
liegt in der Erholungsnutzung, in wasser-
bautechnischen Maßnahmen sowie auch 
landwirtschaftlich-betrieblichen Erfor-
dernissen begründet (z.B. Anzahl und 
Tragfähigkeit der Querungen).  

 

 

 

 

 
 

Abb. oben: Süd-Nord-Kanal 

NOH Nr. 2: Der nördliche Teilabschnitt 
des Ems-Vechte-Kanals (EVK), der bei 
der Koppelschleuse in der Nähe des Klos-
ters Frenswegen an die Vechte anschließt, 
bildet den westlichen Rand des Planungs-
raums dieser DEP und ist hier mit seinen 
uferbegleitenden Baumreihen vor allem 
von großer Bedeutung für das Stadt- und 
Landschaftsbild und damit auch für die 
Naherholung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Süd-Nord-Kanal am Deegfelder 
Weg 

 

NOH Nr. 4: Der Ems-Vechte-Kanal 
(EVK) in seinem Verlauf nach Lingen 
bildet auch den südlichen Rand des Pla-
nungsraums und zeigt sich hier ebenso 
mit beidseitiger, landschaftsprägender 
Uferbepflanzung. Ein Gefährdungspoten-
zial ist durch die Erholungsnutzung sowie 
auch durch wasserbautechnische Maß-
nahmen gegeben. Auch der EVK ist Teil 
des linksemsischen Kanalnetzes. Nach 
der Einstellung des Schiffsverkehrs senk-
te man den Wasserspiegel, und der Kanal 
dient heute hauptsächlich der Entwässe-
rung. Die einzige nennenswerte Schiff-
fahrt ist heute nur noch die einiger Aus-
flugsschiffe, die vom Feriengebiet 
�Ä�+�D�Q�H�N�H�Q�I�l�K�U�³�� �L�Q�� �/�L�Q�J�H�Q�� �•�E�H�U�� �G�L�H�� �(�P�V��
durch den Ems-Vechte-Kanal nach Nord-
horn verkehren. Durch die Initiative des 
Vereins �ÄGraf-Ship�³�� �L�V�W���G�H�U���(�9�.���L�P���1o-
vember 2005 für Sportboote bis zu einer 
Länge von 12 Metern wieder freigegeben 
worden. 

 
Abb. oben: Uferweg am Ems-Vechte-Kanal, 
Nähe Immenweg 

 

Die Lee, in einem Teilgebiet Kleine Lee 
genannt, ist ein Fließgewässer ohne ei-
gentliche Quelle. Sie entsteht in der 
Engdener Wüste durch den Zusammen-
fluss mehrerer Entwässerungsgräben. Sie 
ist bis zu ihrer Mündung in die Vechte in 
Hoogstede 22 Kilometer lang und hat auf 
der ganzen Länge nur 14 Meter Gefälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Die Lee im Bereich Hertinsweg 

 

Die Lee und der Süd-Nord-Kanal sind 
nach den Aussagen des Landschaftsrah-
menplans in die Gewässergüteklasse II 
eingestuft (mäßig belastet) und verfügen 
über eine relativ gute Sauerstoffversor-
gung und eine sehr große Artenvielfalt 
und Individuendichte (Algen, Schnecken, 
Kleinkrebse und Insektenlarven) sowie 
Wasserpflanzen. Der Ems-Vechte-Kanal 
und der Klausheider Bach sind in die 
Gewässergüteklasse III eingestuft und 
gelten als kritisch belastet durch hohe 
Anteile an organischen, sauerstoffzehren-
den Stoffen. 

Dorfökologie 

Boden, Wasser und Luft: Für den Na-
turhaushalt innerhalb und außerhalb einer 
Ortschaft spielen vor allem die Be-
bauungsdichte, der Versiegelungsgrad der 
Freiflächen und die Flächennutzung eine 
Rolle. So gehen mit der Überbauung und 
Befestigung des Bodens gleichzeitig Be-
einträchtigungen des Grundwasserhaus-
�K�D�O�W�H�V�� �H�L�Q�K�H�U���� �G�D�� �G�L�H�V�H�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Ä�Y�H�U�V�Le-
�J�H�O�W�³�� �X�Q�G�� �G�D�P�L�W���Q�L�F�K�W���P�H�K�U�� �Z�D�V�V�H�U�G�X�U�Fh-
lässig sind. Gleichzeitig wird der Ober-
flächenabfluss erhöht und damit die Be-
lastung der Vorflut und die Gefahr von 
Hochwasserereignissen vergrößert. Im 
Planungsraum  ist der Versiegelungsgrad 
in den großen Bereichen mit Außenbe-
reichs-Charakter relativ gering. Aller-
dings ist zu beobachten, dass die Freiflä-
chen an neuen Anwesen oftmals sehr 
stark befestigt sind, auch wenn dies man-
gels intensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung eigentlich nicht erforderlich ist.  
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Pflanzen- und Tierwelt:  Zu den in der 
Grafschaft vorkommenden Wiesenvogel-
arten gehören u.a. der Große Brachvogel, 
Uferschnepfe, Kiebitz, Rotschenkel, Be-
kassine und Austernfischer. Zur kreiswei-
ten Kontrolle der Wiesenvogelbestände 
werden die Brutpaare in den Wiesenvo-
gelgebieten durch ehrenamtliche Betreuer 
und Diplom-Biologen regelmäßig erfasst. 
Diese führen in den Monaten März bis 
Juni Paarkartierungen durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben und unten: Das Waldgebiet süd-
lich der Siedlung hat eine wichtige Bedeu-
tung für den Landschaftshaushalt, die Tier-
welt und die Naherholung 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfassungsergebnisse zeigen, dass die 
Bestände der meisten Wiesenvogelarten 
nahezu konstant gehalten werden können. 
Im Zusammenhang mit den alten Hofstel-
len im Außenbereich befinden sich z. T. 
größere Obstgärten, die aufgrund ihres 
Strukturreichtums und ihrer relativ exten-
siven Nutzung einen vielfältigen Lebens-
raum bieten.  

Die Hofanlagen bestehen z. T. aus alten 
Gebäuden mit großen, nicht ausgebauten 
Dächern, die auch Unterschlupf für Fle-
dermaus und Schleiereule bieten. Es gibt 
auch noch Schwalben, die in den Stallge-
bäuden nisten und (noch) ausreichend 
unversiegelte Flächen für ihren Nistbau 
finden. Die dörflichen Gärten der älteren 
Anwesen sind durch ihren Blütenreich-
tum wertvoll für den Artenschutz, z.B. für 
Schmetterlinge, Wildbienen und Singvö-
gel. Bei den neueren Anwesen überwie-
gen jedoch strukturarme und intensiv ge-
pflegte Ziergärten mit vergleichsweise 
geringer Bedeutung für Arten und Le-
bensgemeinschaften.  

In den durch landwirtschaftliche Hofstel-
len geprägten Lagen von Altendorf und 
Bakelde kommen Tierarten vor, die sich 
an dörfliche Strukturen angepasst haben. 
Dazu zählen beispielsweise die Mehl-
schwalben, die in Ställen brüten und ins-
besondere bei Rinder- und Milchviehhal-
tung vorkommen. Fledermäuse finden auf 
alten Hofstellen ebenfalls noch gute Le-
bensbedingungen. Sie nutzen dunkle 
Dachräume und alte Eichen als Wochen-
stube und Sommerquartier. Auf den Hof-

anlagen kommt auch die Schleiereule vor. 
Alle Fledermausarten und die Schleiereu-
le sind streng geschützt. Ihre Brut- und 
Aufzuchtstätten dürfen nicht zerstört 
werden. Dies gilt auch für die Schwalben 
als besonders geschützte Vogelarten. Dies 
ist bei Maßnahmen der Gebäudeerhaltung 
zu beachten. 

Typische dörfliche Ruderalgesellschaften 
sind über Generationen durch Anpassung 
an verschiedene Nutzungen und unter-
schiedliche Standorte entstanden. Durch 
die veränderten Nutzungsstrukturen im 
Dorf und eine große Ordnungsliebe sind 
diese Pflanzengesellschaften stark rück-
läufig. Am häufigsten haben sich Tritt-
pflanzengesellschaften erhalten, bei-
spielsweise an den Rändern unbefestigter 
Hofflächen oder auch in Pflasterfugen. 
Typische Arten sind Vogelknöterich, 
Breitwegerich und strahlenlose Kamille. 
An den offenen Gräben sind teilweise 
feuchte Hochstaudenfluren sowie auch 
Röhrichtarten und Mädesüß zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. oben: hofnaher Freiraum am 
Deegfelder Weg 

Siedlungsgrün und Hausgärten 

Eine Besonderheit gerade im Siedlungs-
bereich Klausheide sind die großen 
Grundstücke, die früher zur Selbstversor-
gung genutzt wurden und heutzutage grü-
ne Oasen darstellen, die das Siedlungsge-
füge stark auflockern. Sie tragen in ho-
hem Masse zur besonderen Wohnqualität 
in Klausheide bei, sind aber wahrschein-
�O�L�F�K���Q�L�F�K�W���L�Q���Y�R�O�O�H�P���8�P�I�D�Q�J���Ä�]�X�N�X�Q�I�W�V�Iä-
�K�L�J�³���� �� �=�X�P�� �H�L�Q�H�Q�� �J�H�K�W�� �G�H�U�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�O�H��
Artenreichtum zurück, weil die Pflege der 
großen Gärten die zunehmend älter wer-
denden Bewohner physisch überfordert. 
Zum anderen stellen sie aufgrund der 
massiven Restriktionen für die örtliche 
Bauleitplanung Reserverflächen für bau-
liche Verdichtungen dar, die unter Bezug 
auf den § 34 BauGB möglich sind. In die-
sem Zusammenhang ist allerdings zu be-
achten, dass es keine übermäßigen Ver-
siegelungen  durch Bebauung und Pflas-
terbeläge gibt, die vor dem Hintergrund 
des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
als kritisch anzusehen sind.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Hausgärten in Klausheide 
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4. Nutzungen und Infrastruk-
tur 

4.1 Landwirtschaft 

 

 

Die Landwirtschaft trägt zur Gestaltung 
des ländlichen Raumes wesentlich bei 
und ist durch vielfältige Wechselwirkun-
gen eng mit ihm verbunden. Dabei beste-
hen die Funktionen der Landwirtschaft 
vor allem in der Produktion von Nah-
rungsmitteln und Rohstoffen, der Siche-
rung von Einkommen und Arbeitsplätzen, 
der oftmals unentgeltlichen Erhaltung 
und Pflege der Kulturlandschaft sowie im 
Erbringen von Dienstleistungen für die 
Freizeit- und Erholungsnutzung. Ein be-
rechtigter Anspruch der Landwirtschaft 
ist ihre Berücksichtigung als multifunkti-
onaler, nachhaltiger und wettbewerbsfä-
higer Wirtschaftsfaktor und die gesell-
schaftliche Anerkennung ihrer Leistun-
gen. Die Dorferneuerung bietet dafür eine 
gute Voraussetzung, weil sie zur Verbes-
serung der landwirtschaftlichen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen beitragen will 
hat. 

 

 
Abb. links: Das noch vorhandene Spektrum 
unterschiedlicher Nutzungen trägt wesent-
lich zur Lebensqualität in Klausheide und 
Umgebung bei 
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Ziel der neu ausgerichteten Landwirt-
schaftspolitik in Niedersachsen und auch 
der Dorferneuerung sind der Erhalt und 
die Entwicklungsmöglichkeit der ortsan-
sässigen bäuerlichen Familienbetriebe im 
Rahme�Q�� �G�H�U�� �Ä�Q�R�U�P�D�O�H�Q�³�� �S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�Oi-
chen Möglichkeiten. Die Darstellung von 
Vorrangflächen im Flächennutzungsplan 
zur gezielten Steuerung gewerblicher 
Tierhaltungsbetriebe nach § 35 (1) Nr. 4 
BauGB ist seitens der Stadt Nordhorn 
bislang nicht erfolgt und sollte auch nicht 
angestrebt werden.  
Um die Belange der Landwirtschaft zu 
berücksichtigen, erfolgten im Herbst und 
Winter 2012 / 2013 zwei Gesprächsrun-
den mit Vertretern der Landwirte sowie 
auch der Landwirtschaftskammer. Hier-
bei ging es um das Kennenlernen der 
wichtigsten betrieblichen Strukturdaten.  

Mehrere Landwirte sind darüber hinaus 
ständige Mitglieder im Arbeitskreis Dorf-
erneuerung. Besondere Erwähnung fan-
den auch die künftigen Fördermöglich-
keiten für private Maßnahmen im Rah-
men der Dorferneuerung (nach Plananer-
kennung durch das Amt für Landentwick-
lung), insbesondere soweit es um die Er-
neuerung / Sanierung von historischen 
Gebäuden bzw. Landwirtschaftsgebäuden 
geht. So ist beispielsweise die Umnut-
zung von Gebäuden und ggf. auch deren 
Rückbau förderfähig.  

 

Mit insgesamt 28 Betrieben (s. Karte auf 
der gegenüberliegenden Seite) ist die 

Landwirtschaft im Planungsraum DEP 
stark vertreten, wobei bewusst nicht zwi-
schen Haupterwerbsbetrieben (HE) und 
Nebenerwerbsbetrieben unterschieden 
wird. Bemerkenswert ist dabei die Tatsa-
che, dass die meisten Betriebe in den his-
torischen Ortsbereichen von Altendorf 
und Bakelde liegen. Die Präsenz der 
Landwirtschaft bringt hier zwar hinsicht-
lich Emissionen und mangelnden Aus-
weitungsmöglichkeiten Probleme in sich, 
ist aber gleichzeitig als wichtiges, Identi-
tät stiftendes Moment anzusprechen, 
durch das im Wesentlichen die Prägung 
der Kulturlandschaft erfolgt.  

Von den 28 Betriebsleitern ist einer unter 
30 Jahre alt, drei unter 40 J, dreizehn  un-
ter 50 J und elf älter als 50 Jahre, so dass 
in dieser Hinsicht mittelfristig von einem 
Fortbestand der Betriebe ausgegangen 
werden kann.   

Die Betriebsgrößen bewegen sich zwi-
schen bis 5 ha bei einem Betrieb, bis zu 
25 ha bei vier Betrieben, bis zu 50 ha bei 
sechs Betrieben, bis zu 100 ha bei acht 
Betrieben und über 100 ha bei drei Be-
trieben; zu vier Betrieben liegen keine 
Angaben vor. Der größte Betrieb bewirt-
schaftet eine Fläche von 210 ha, von de-
nen sich allerdings nur 60 ha im Eigen-
tum befinden. Der Pachtanteil liegt im 
Durchschnitt zwischen 25 bis über 50%.  

 

 

 

Die landwirtschaftlichen Flächen werden 
zum Teil ackerbaulich genutzt, und z. T. 
spielt die Grünlandbewirtschaftung eine 
Rolle. Die Betriebe haben ihre Produkti-
on weitgehend auf die Betriebszweige 
Futterbau, Gemischt und Veredlung aus-
gerichtet und weisen folgende Tierbe-
standsgrößen auf:  

�x Schweinmast in sechs Betrieben mit bis 
zu 250 Tieren in einem, bis zu 500 Tie-
ren in vier und bis zu 1000 Tieren wie-
derum in einem Betrieb. 

�x Schweinzucht in dreizehn Betrieben 
mit bis zu 250 Tieren in einem, bis zu 
500 Tieren in einem, bis zu 750 Tieren 
in sieben und bis zu 1000 Tieren in vier 
Betrieben. 

�x Rinderzucht und -mast in insgesamt 4 
Betrieben mit folgenden Stückzahlen: 
40, 60, 60 und 120 Tiere in der Summe 
ca. 280 Tiere, 

�x Milchkühe (MK) werden noch auf 17 
Betrieben gehalten mit folgenden Be-
standsgrößen: ein Betrieb bis 15 MK, 
ein Betrieb bis 25 MK, sieben Betriebe 
bis 50 MK, vier Betriebe bis 100 MK 
und vier Betriebe über 100 MK.  

�x Geflügelhaltung gibt es auf zwei Be-
trieben: Einmal Hähnchenmast mit ca. 
40.000 Tieren und einmal Legehennen, 
ebenfalls mit ca. 40.000 Tieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Landwirtschaftlicher Betrieb am 
Immenweg 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: �Ä�)�U�H�L�O�D�Q�G�³-Schweinezucht am 
Immenweg 

 

 

 

 

 
Abb. rechts: Standorte der Landwirtschaft-
lichen Betriebe im Planungsraum mit Dar-
stellung der Wegebaumaßnahmen im Rah-
men der Flurbereinigung 
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Die arbeitswirtschaftliche Situation auf 
den Hofstellen ist zum Teil nicht optimal 
aufgrund größerer Entfernungen sowie 
mehrerer, teils älterer Wirtschaftsgebäu-
de. Hier erscheinen kurz- bis mittelfristi-
ge Investitionen notwendig an Dächern, 
Fassaden, Türen und Toren, Hofflächen 
etc.). Die Situation der Betriebe ist we-
sentlich durch ihre topografische Lage 
mitbestimmt. Einige von ihnen liegen 
westlich des Süd-Nord-Kanals und sind 
zurzeit nur über eine Kanalquerung er-
reichbar (historische Schleusenbrücke mit 
verminderter Tragfähigkeit).  

Die generellen Entwicklungsansprüche 
und Ziele der Landwirtschaft lassen sich 
im Rahmen dieser Dorferneuerungspla-
nung wie folgt formulieren:  

 

Standortsicherung der Betriebe:  
Für eine leistungs- und wettbewerbsfähi-
ge Landwirtschaft ist die Standortsiche-
rung eine wesentliche Voraussetzung. Die 
Gewährleistung der einzelbetrieblichen 
Entwicklungs- und Entscheidungsmög-
lichkeiten spielt dabei eine wichtige Rol-
le. Zunehmende Bedeutung haben die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, die ins-
besondere in den Bereichen Flächennut-
zung und Tierhaltung eine ständige An-
passung der betrieblichen Gegebenheiten 
erfordern. Durch die weitgehend separate 
Lage der landwirtschaftlichen Betriebe 
haben diese vergleichsweise gute Stand-
ortbedingungen. Absehbare Konflikte aus 
der Nachbarschaft der Landwirtschaft mit 
neuen Wohngebieten im Bereich 

Deegfeld (Döppersweg) konnten in den 
jeweiligen Bauleitplanverfahren geregelt 
werden.  

 

Erhalt von betrieblichen Entwick-
lungsmöglichkeiten:  
Neben der Sicherung des vorhandenen 
Standortes sind die Entwicklungsmög-
lichkeiten des Einzelbetriebes zu erhalten 
und fördern. Eine Betriebsentwicklung ist 
auch bei außerlandwirtschaftlichen Pla-
nungen und Maßnahmen zu berücksichti-
gen, wobei sowohl die Flächennutzung 
als auch die Tierhaltung und die landwirt-
schaftlichen Gebäude und Anlagen ein-
�]�X�E�H�]�L�H�K�H�Q�� �V�L�Q�G���� �'�L�H�� �Ä�'�L�Y�Hr�V�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J�³��
stellt darüber hinaus für landwirtschaftli-
che Betriebe eine gute Möglichkeit dar, 
ein oder mehrere zusätzliche Standbeine 
zu entwickeln. Entsprechende Maßnah-
men können im Rahmen der geltenden 
Richtlinien (ZILE bzw. Nachfolge-R) ge-
fördert werden. 

 

Erhalt guter landwirtschaftlicher Nut z-
flächen:  
Eine nachhaltige Landwirtschaft ist eng 
an die Flächenbewirtschaftung gebunden. 
Insbesondere Standorte mit hoher Er-
tragsfähigkeit und guten Strukturen (La-
ge, Größe und Zuschnitt) sind für die 
Landwirtschaft zu erhalten. Aufgrund der 
vielfältigen Ansprüche und Flächenbedar-
fe außerlandwirtschaftlicher Nutzungen 
(z. B. Naturschutz, Erholung) ist der Flä-
chenverlust für die Landwirtschaft auf ein 

unvermeidliches Minimum zu reduzieren 
und verträglich zu gestalten. Dazu kann 
unter anderem die Konzentration von Na-
turschutzmaßnahmen in landwirtschaft-
lich nachrangigen Gebieten, wie zum 
Beispiel bei unwirtschaftlichem Zuschnitt 
oder Kleinparzellen, beitragen. Darüber 
hinaus ist eine Anerkennung von Flächen 
für Kompensationsmaßnahmen, die aus 
naturschutzfachlicher Sicht weniger wert-
steigernd sind als Acker, anzustreben. 
Auch durch die Verknüpfung unter-
schiedlicher Flächenansprüche, z. B. von 
Wasserwirtschaft und Naturschutz, ist ei-
ne Verringerung des Flächenverlustes zu 
erzielen. 

 
Wegenetz:  
Zur Erschließung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und für den allgemei-
nen landwirtschaftlichen Verkehr ist ein 
entsprechendes Wegenetz zu erhalten 
bzw. zu entwickeln. Schwierige Ver-
kehrsverhältnisse sind durch geeignete 
Maßnahmen zu verbessern. Im Planungs-
raum DEP wird sich die Verkehrssituati-
on nach Bau der Nordumgehung Nord-
horn entscheidend verändern. Zahlreiche 
Wegebaumaßnahmen im Rahmen des an-
hängigen Flurbereinigungsverfahrens 
Nordhorn-Ost werden die Bedingungen 
für den landwirtschaftlichen Verkehr 
durchaus verbessern. Bei eventuellen 
innerörtlichen Straßengestaltungsmaß-
nahmen sind auch immer die Erfordernis-
se des landwirtschaftlichen Verkehrs hin-
sichtlich Dimensionierung und Belastbar-
keit mit zu berücksichtigen. 

Sicherung der Funktionen der Gewäs-
ser:  
Eine geregelte Vorflut ist im gesamten 
Planungsraum wesentliche Vorausset-
zung für die Flächenbewirtschaftung. Die 
Hofstellen und Nutzflächen sind als Stan-
dorte der landwirtschaftlichen Produktion 
die wichtigste Grundlage der Betriebe. 
Die Unterhaltung der Gewässer ist lang-
fristig zu gewährleisten, nach Möglich-
keit sind optimale wasserwirtschaftliche 
Verhältnisse zu schaffen. Dementspre-
chend kommt der Sicherstellung des 
Hochwasserschutzes eine große Bedeu-
tung zu. Dazu sind Unterhaltungsmaß-
nahmen in notwendigem Umfang durch-
zuführen. Ein zügiger Hochwasserabfluss 
von den Flächen ist zur Vermeidung von 
Ertragsausfällen und der Behinderung 
von Bearbeitungsmaßnahmen wichtige 
Voraussetzung. 

Regelung von Eigentum und Nutzung 
der Randstreifen:  
Die Nutzung der Unterhaltungsstreifen 
zum Erreichen der landwirtschaftlichen 
Flächen sollte weiterhin möglich sein, da 
so die Erschließung der Flächen teilweise 
vereinfacht wird. Dazu könnte ein Wege-
recht festgeschrieben werden. Bei einer 
Ausweitung der Gewässerrandstreifen ist 
eine Anerkennung als extensive Grün-
landnutzung und eine Regelung für die 
EU-Flächenprämie anzustreben. 
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Aktive Beteiligung der Landwir tschaft 
an Planungsprozessen:  

Aufgrund des großen Anteils der Flä-
chennutzung durch die Landwirtschaft ist 
diese von vielen Planungen und Vorha-
ben direkt oder indirekt betroffen. Ein 
frühzeitiges Einbeziehen der Landwirt-
schaft und eine aktive Beteiligung am 
Planungsprozess ist ein erklärtes Ziel. 
Dies geschieht aktuell im Rahmen der 
Flurbereinigung Nordhorn-Ost sowie 
auch durch die Einbindung der Mitglieder 
des landwirtschaftlichen Ortsvereins in 
den Arbeitskreis Dorferneuerung. 

  
Erwerbskombinationen:  
Zur Erschließung neuer Einkommens-
quellen der landwirtschaftlichen Betriebe 
sind unterschiedliche Erwerbskombinati-
onen möglich und werden im Raum 
Klausheide auch bereits vielfach prakti-
ziert. Voraussetzungen sind neben der 
Bereitschaft der Betriebsleiterfamilien, 
neue Wege zu beschreiten, der betriebli-
che Zusammenhang und freie Arbeitska-
pazitäten. Erwerbskombinationen sind ei-
ne Möglichkeit, die wirtschaftliche Basis 
des Betriebes zu erweitern, die familiäre 
Existenz im ländlichen Raum zu sichern 
und den landwirtschaftlichen Betrieb für 
die kommende Generation zu erhalten. 
Folgende Zweige der Erwerbskombinati-
on kommen grundsätzlich in Betracht: 

�x Direktvermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte wie z.B. Eier, Käse, Fleisch 
und Wurstwaren ab Hof oder auf um-
liegenden Märkten. 

�x Dienstleistungen, wie z.B. Lohnunter-
nehmen, Landschaftspflege bzw. kom-
munale Arbeiten und Dienstleistungen. 

�x Freizeitangebote auf der Hofstelle wie 
z. B. Pensionspferdehaltung, Angebote 
zur Übernachtung für Wanderreiter, 
Einrichtung eines Bauernhofcafes, Fe-
rien auf dem Bauernhof. 

�x Auch Anlagen regenerativer Energie-
nutzung können einen zusätzlichen Er-
werbszweig darstellen. 

Nach den ZILE-Richtlinien darf eine 
Förderung von Maßnahmen der Dorfer-
neuerung nur auf der Grundlage des 
Dorferneuerungsplanes erfolgen, so auch 
die Förderung leer stehender und / oder 
ehemals landwirtschaftlich genutzter 
Bausubstanz. Die Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung stellt für die Besit-
zer teilweise ein erhebliches Problem dar. 
Soweit die Betriebe im Außenbereich lie-
gen kommen nach Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung nur die einge-
schränkten Möglichkeiten gemäß § 35 (4) 
BauGB in Frage.  

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Hertinsweg im Bereich Bakelde 

 

4.2 Verkehr 

Übergeordnete Verkehrsanbindung 

Hauptlinien des Verkehrs im Planungs-
raum sind die L 67 (Wietmarscher Stra-
ße) als Verbindung zwischen Nordhorn 
und Wietmarschen im Norden sowie die 
B 213 (Lingener Straße) als Verbindung 
nach Lohne und Lingen im Osten sowie 
auch nach Nordhorn-Stadtmitte im Wes-
ten (ca. 5 km). Westlich von Lohne bin-
det die B 213 an die BAB 31 Emden-
Oberhausen an, womit unter normalen 
Bedingungen sowohl der Nordseehafen 
Emden als auch das Ruhrgebiet in ca. 1 
Stunde Fahrt zu erreichen sind.  

Daneben gibt es ein Netz von Fahrstraßen 
und Wegen, die die weitläufige Gemar-
kung erschließen und vor allem auch für 
den landwirtschaftlichen Verkehr von 
Bedeutung sind. Die Hauptlinien sind (in 
alphabetischer Reihenfolge): Alkendiek, 
Fichtenstraße, Grünlandweg, Hertinsweg, 
Hülsenweg, Immenweg, Klausheider 
Weg und Kohdiek. 

Für Radfahrer steht auch dieses Netz an 
Nebenstraßen und -wegen als Verbindung 
zur Stadt zur Verfügung und zusätzlich 
ein separater Radweg auf der Südseite der 
B 213. 

Gut und Siedlung Klausheide sowie auch 
die umfangreichen Gewerbeflächen west-
lich und südlich des Gutsbezirks sind im 
Wesentlichen über den mit Lichtsignalan-
lage (LSA) geregelten Knoten der B 213 
mit der Petkuser Straße / Karl-Braun-

Straße und Ernst-Henckel-Straße an das 
Netz angebunden. Außerdem gibt es eine 
untergeordnete Anbindung von der B 213 
an den Espenweg / Nordring. Dieser An-
schluss ist jedoch für die Radfahrer aus 
Richtung Nordhorn unübersichtlich und 
für Linksabbieger aus Richtung Lingen 
gefährlich, weil es keine separate Abbie-
gespur gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Die Hauptzufahrt an der Ampel-
kreuzung B 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Die zweite Zufahrt am 
Espenweg, für Radfahrer unübersichtlich 
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Innerörtliche Verkehrssituation 

Für die Streulagen im Bereich Bakelde 
und Altendorf haben neben den Neben-
straßen und Wirtschaftswegen auch die L 
67 und die B 213 wichtige Bedeutung. 
Dies bringt Erschwernisse mit sich, weil 
eine Querung der Hauptstraßen mit 
schwer beladenen landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen wegen der dichten Frequenz 
und den hohen Fahrgeschwindigkeiten 
mit langen Wartezeiten verbunden ist.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. oben: Klausheider Weg Westen 

Rückgrat im Bereich Klausheide-
Siedlung ist der Klausheider Weg mit ei-
ner geraden, ungebrochenen Länge von 
ca. 1,1 km und einem Profil, das neben 
einer ca. 6,5 m breiten Fahrbahn einen 
Fußweg auf der Südseite aufweist. An 
den Klausheider Weg binden quer die 
Wohnstraßen an, die wiederum über den 
Nordring und den Moorbirkenweg zu 
Schlaufen zusammengeführt werden. 
Diese Querstraßen haben in der Regel 
Mischprofile, teilweise mit begrünten 
Seitenräumen.  

Im südlichen Siedlungsbereich gibt es pa-
rallel zum Moorbirkenweg Ansätze einer 
durchgängigen Fußwegeverbindung, die 
teilweise auf eigener Trasse, teilweise auf 
sehr wenig befahrenen Wohnstraßen ver-
läuft. Sie stellt gerade für Kinder und Ju-
gendliche eine gute Verbindung zur 
Schule und den anderen dörflichen Ein-
richtungen wie Kindergarten, Kühlhaus 
etc. dar, ohne den Klausheider Weg be-
nutzen zu müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Sternbuschweg, Blickrichtung 
Westen 

 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Klausheide wird von einer Regionalbus-
linie der Bentheimer Eisenbahn (BE) er-
schlossen, mit der man zu den Hauptver-
kehrszeiten im Stundentakt nach Nord-
horn und über Lohne nach Lingen ge-
langt. Abends und an Wochenenden 
nimmt die Frequenz allerdings deutlich 
ab. Der nächste Personenbahnhof  befin-
det sich im 13 km entfernten Lingen.  

Den Schulbusverkehr übernehmen die 
Nordhorner Versorgungsbetriebe NVB. 
Aufgrund der Fahrplangestaltung ist es 
u.a. schwierig, z. B. am Wochenende mit 
dem Bus von und nach Klausheide zu 
kommen. Eine Verbesserung der öffentli-
chen Verkehrsverbindungen in Richtung 
Nordhorn-Stadt wird von den Bewohnern 
und insbesondere auch von den Jugendli-
chen im Rahmen der anfänglichen Frage-
bogenaktion oft als Wunsch angeführt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Linienbus auf dem Weg nach 
Lingen (Ems) 

 

Flugplatz Nordhorn-Lingen 

Eine Besonderheit stellt der Flugplatz 
Nordhorn-Lingen dar, der informell 
�ÄFlugplatz �.�O�D�X�V�K�H�L�G�H�³ genannt wird. 
Auf ihm landen und starten Segelflieger, 
Geschäftsreisende und Privatpiloten. 
Zwei Flugschulen für Motorflug, zwei 
Segelflugvereine, eine Fallschirmsprin-
ger-Gruppe, drei Unternehmen und die 
größte flugfähige Flugzeug-Oldtimer-

gruppe Europas sowie ca. 90 Flugzeuge 
(Segel- und Motorflugzeuge, Hubschrau-
ber) sind hier beheimatet (Stand: 2008, 
Quelle: Wikipedia). 
 
Nach 1945 sollte der Platz zunächst auf-
geforstet werden, wurde aber nach inten-
sivem Bemühen der Luftsportler der Re-
gion 1952 erneut in Betrieb genommen. 
�%�H�W�U�H�L�E�H�U�� �L�V�W�� �K�H�X�W�H�� �G�L�H�� �Ä�)�O�X�J�S�O�D�W�]�� �1�R�Ud-
horn-Lingen Gmb�K�³��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 wurde die Startbahn asphaltiert, so 
dass seither Motor-Flugzeuge bis maxi-
mal 10,0 t starten und landen dürfen. Eu-
ropäische Richtlinien für die gewerbliche 
Beförderung von Personen und Sachen 
fordern inzwischen für gewerbliche Flüge 
Zuschläge bei Start- und Landestrecken, 
die in Klausheide nicht erreicht werden. 
Die Betreiber versuchen seit 1996, eine 
Genehmigung zur Verlängerung von 
Start- und Landebahn zu erhalten. Im 
Hinblick auf das gewerbliche Zuwachs-
potenzial in Klausheide, aber auch als 
touristische Attraktion zählt der Flugplatz 
zu den Besonderheiten im Planungsraum.   
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4.3 Öffentliche Einrichtungen 
und private Versorgung 

 
 
Der Siedlungsbereich Klausheide / 
Altendorf / Bakelde ist seit 1962 an 
die zentrale Wasserversorgung / Ab-
wasserentsorgung der Stadt Nordhorn 
angeschlossen. 
 
Zentrale Versorgung mit Elektrizität 
und Erdgas ist durch die Nordhorner 
Versorgungsbetriebe (NVB) gewähr-
leistet. Im Gutsbezirk und auf einer 
Hofstelle wird eine Biogas-Anlage 
betrieben. Ein Gartenabfall-
Sammelplatz der Stadt Nordhorn be-
findet sich ebenfalls im Planungs-
raum. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Biogasanlage auf dem Gutsge-
lände 

Dorfgemeinschaftshaus, einzügige 
Grundschule und Kindergarten sind 
noch vorhanden, ebenso Treffpunkte 
örtlicher Vereine. Südlich des Orts-
kernes am Waldrand verfügt 
Klausheide aus der Zeit als selbstän-
dige Gemeinde über einen eigenen 
kleinen Friedhof. 
 
�:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �L�V�W�� �G�L�H�� �Ä�6�R�]�L�D�O�U�D�X�P-ARGE 
Stadtflur-�.�O�D�X�V�K�H�L�G�H�³�� �D�O�V�� �,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H��
aus Verwaltung und Politik der Stadt 
Nordhorn sowie der Kirchen in 
Klausheide tätig. Sie betreibt prakti-
sche soziale Arbeit vor Ort: es gibt 
�H�L�Q�H�Q���Ä�.�•�P�P�H�U�H�U�³�����H�V���Z�H�U�G�H�Q���V�R�]�L�D�O�H��
Problemfelder ergründet und Beteili-
gungsprojekte aktiv unterstützt, wie 
z.B. die Anlage eines Spiel- und Ju-
gendplatzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Geschäftsstelle der Volksbank 
am Klausheider Weg 

Einrichtungen zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs der Bevölkerung sind 
allerdings nur noch in geringem Um-
fang vorhanden, und zur Grundver-
sorgung ist die Anbindung an die 
Stadt Nordhorn bzw. die Gemeinde 
Lohne unverzichtbar. Es gibt noch ei-
�Q�H�� �Ä�E�H�P�D�Q�Q�W�H�³�� �%�D�Q�N�I�L�O�L�D�O�H�� �D�P��
Klausheider Weg, gegenüber der 
Schule einen kleinen Dorfladen mit 
sporadischen Öffnungszeiten und be-
grenztem Warenangebot und am 
Klausheider Weg eine Feinkost-
Fleischerei mit frischen Fleisch- und 
Wurstwaren, Mittagsgericht(en) so-
wie einem kleinen Randsortiment an 
Lebensmitteln. Der Inhaber berichtet 
von den Schwierigkeiten hinsichtlich 
der Belieferung mit kleinen Mengen, 
was sich unmittelbar auf die Preisge-
staltung und damit auch auf die Kon-
kurrenzfähigkeit auswirkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Der kleine Dorfladen gegenüber 
der Schule 

Am Anfang des Planungsprozesses 
beschäftigt sich der Arbeitskreis mit 
dem möglichen Bau einer Tankstelle 
nebst Shop im GE-Gebiet nördlich 
der B 213. Während einige Skeptiker 
�G�D�U�L�Q�� �G�D�V���Ä�$�X�V�³���I�•�U���Dndere Geschäfte 
sehen ist die Mehrheit der Mitglieder 
des Arbeitskreises der Auffassung, 
dass man diese mögliche Investition 
zunächst einmal positiv begleiten 
sollte (lieber einen Tankstellen-Shop 
als gar keinen). Diese Auffassung 
teilt auch die bbe Münster, die das 
Einzelhandelskonzept für die Stadt 
Nordhorn erstellt hat und nach einer 
Kurzbegutachtung mitteilt, dass eine 
solche Tankstelle keine Konkurrenz 
zu einem möglichen Dorfladen sein 
würde. Das Warenangebot und die 
entsprechenden Preise in einem sol-
chen Tankstellenshop würden von 
den Preisen in Supermärkten und ggf. 
einem Dorfladen sicherlich nicht un-
erheblich abweichen, so dass es oh-
nehin nur eine Ergänzung zu den an-
deren Einkaufsmöglichkeiten sein 
würde.  
Grundsätzlich stellt sich die Frage, 
welche Angebote an Waren und 
Dienstleistungen man in Klausheide 
überhaupt benötigt oder anstrebt. An-
geregt wird, dass man im Rahmen ei-
ner Exkursion ein oder mehrere Dorf-
läden besichtigt. Der Vorstand der 
LAG (Lokale Aktions Gruppe) hat 
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Ende 2012 entschieden, für eine 
Machbarkeitsstudie zum Thema 
�Ä�'�R�U�I�O�D�G�H�Q�³�� �H�L�Q�H�Q�� �=�X�V�F�K�X�V�V�� �D�X�V�� �G�H�P��
LEADER-Programm zu gewähren. 
Die Studie (bbe Standort- und Kom-
munalberatung, Münster, Mai 2013) 
kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
solcher Dorfladen unter bestimmten 
Umständen in Klausheide Fuß fassen 
könnte. Möglichkeiten werden im 
�+�D�X�S�W�N�D�S�L�W�H�O�� �Ä�3�O�D�Q�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�³�� �Qä-
her erläutert. Im Arbeitskreis werden 
Beispiele, die anderswo erfolgreich 
funktionieren, vorgestellt: 

�x �%�•�U�J�H�U�J�H�Q�R�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W�� �Ä�8�Q�V�H�U�� �'�R�U�I�Oa-
�G�H�Q�³�� �P�L�W�� �]�Z�H�L�� �6�W�D�Q�G�R�U�W�H�Q�� �L�Q��
Gailenkirchen und Gottwollshausen, 
Stadt Schwäbisch-Hall sowie  

�x �%�•�U�J�H�U�J�H�Q�R�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W�� �Ä�8�Q�V�H�U�� �/�D�G�H�Q�³��
in Welbergen, Stadt Ochtrup (Land-
kreis Steinfurt) durch persönliches Re-
ferat des Vorstandsvorsitzenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�$�E�E�����R�E�H�Q�����Ä�8�Q�V�H�U���/�D�G�H�Q�³���± Beispiel der 
Bürgergenossenschaft Welbergen 

 

Industrie und Gewerbe 

Klausheide verfügt bereits heute mit 
ca. 200 Arbeitsplätzen über ein erheb-
liches Potenzial an ortsnahen Ar-
beitsplätzen außerhalb der Landwirt-
schaft, und durch die umfangreich 
ausgewiesenen gewerblichen Bauflä-
chen ist dieses zukünftig auch noch 
stark steigerungsfähig. Die sehr güns-
tige Lage Klausheides zur Anschluss-
stelle Nordhorn / Lingen der A 31 
(Emden-Oberhausen) ist als wesentli-
cher Standortvorteil gegenüber ande-
ren GE- und GI-Gebieten im Stadtge-
biet Nordhorns zu sehen. Aus diesem 
Grund legt das RROP den Bereich 
�.�O�D�X�V�K�H�L�G�H���D�O�V���Ä�9�R�U�U�D�Q�J�J�H�E�L�H�W���I�•�U���Ln-
�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���$�Q�O�D�J�H�Q�³���I�H�V�W���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Fa. Reinert & Ritz im GE-Ost 

 

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung 
gestaltet sich der Verkauf von Ge-
werbegrundstücken in Klausheide al-
lerdings schwierig. Ansiedlungen 
sind zeitintensiv und man benötigt 
�V�F�K�R�Q���H�L�Q�H�Q���Ä�O�D�Q�J�H�Q���$�W�H�P�³�����X�P���H�L�Q�H�Q��
Erfolg verbuchen zu können. 
  
Im westlichen Bereich der Siedlung 
Klausheide befindet sich zwischen 
der Südstraße, dem Klausheider Weg, 
dem Espenweg und dem Moorbir-
kenweg ein älteres Gewerbegebiet. Es 
handelt sich im Wesentlichen um das 
ehemalige GEKA-Betriebsgelände, 
wo bis zur Insolvenz des Betriebes 
Türen und Fenster hergestellt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Das ehemalige GEKA-Gelände 

 

Mit der Aufgabe des Betriebes sind 
zahlreiche Arbeitsplätze verlorenge-
gangen, was für Klausheide einen bis 
heute nicht überwundenen Verlust 
bedeutet. Das Gebiet, das einige klei-
nere Gewerbe- und auch Handwerks- 
und Handelsbetriebe beherbergt kann 
insgesamt als untergenutzt angesehen 
werden. Es stellt für Klausheide ein 
sehr wichtiges Potenzial für gemisch-
te und auch wohnbauliche Entwick-
lungen im Bestand nach § 34 BauGB 
dar.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. oben: Kleine Gewerbebetriebe an der 
Südstraße 
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Dorfgemeinschaftshaus 
 
Nach der Schließung des Hallenbades 
im Jahre 2003 wurde im Ortsteil 
Klausheide ein Dorfgemeinschafts-
haus (DGH) geschaffen. Der Bereich 
des Schwimmbades wurde zu einem 
großen Saal mit Parkettboden umge-
�V�W�D�O�W�H�W���X�Q�G���G�L�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H���Ä�0�L�O�F�K�E�D�U����
wurde saniert. Der Anschluss an die 
vorhandene Sporthalle wurde eben-
falls neu gestaltet. Heute erreicht man 
alle Räume über einen Haupteingang. 
Es gibt für das DGH keinen Haus-
meister mehr im klassischen Sinne; 
vielmehr verwaltet der SV 
Klausheide die Räumlichkeiten und 
vermietet sie für Feste und sonstige 
Feierlichkeiten. Im Zuge der Neuge-
staltung des DGH wurde der Vorplatz 
überarbeitet und steht bei unter-
schiedlichen Anlässen als Außenflä-
che zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Das heutige DGH 

 
Das DGH wird für sportliche Aktivi-
täten (Joga, Pilates, Tanzsport), sozia-
le Veranstaltungen (Sozialverband 
Klausheide - Seniorenkaffee), ein 
Dorffest wie der Sport- und Familien-
tag des SV Klausheide und - nicht zu 
vergessen �± für den Kinderkarneval in 
Kooperation mit dem Schützenverein 
genutzt. Des Weiteren ist das DGH 
aber auch ein in Nordhorn bekannter 
und beliebter Platz für Familienfeste, 
Hochzeiten, Geburtstage und vieles 
mehr.  
 

Die Kirchen 

Seit Anbeginn ist die konfessio-
nelle Struktur in Klausheide sehr he-
terogen. Durch den Zuzug sowohl aus 
der Grafschaft Bentheim (vorwiegend 
reformiert) als auch aus dem Ems-
land (vorwiegend katholisch) und 
weit darüber hinaus wohnten in der 
Sielung Katholiken, Reformierte und 
Lutheraner, weshalb keine eige-
ne Kirchengemeinde entstehen konnte 
und die Bewohner Kirchengemeinden 
in Nordhorn angehörten. Nach dem 2. 
Weltkrieg war die Bevölkerung so-
weit angewachsen, dass sowohl bei 
den Katholiken als auch bei den Pro-
testanten der Wunsch nach einer Kir-
che am Ort entstand.  
 

1956 gründeten Reformierte und Lu-
�W�K�H�U�D�Q�H�U�� �G�H�Q�� �Ä�(�Y�D�Q�J�H�O�L�V�F�K�H�Q�� �.�L�U�Fh-
bauverein e. �9���³���P�L�W���G�H�P���=�Z�H�F�N�����H�L�Q�H��
gemeinsame Kirche zu errichten. Mit 
den gesammelten Spenden konnten 
das Geläut und die Orgel finanziert 
werden, das Grundstück wurde kos-
tenlos durch die politische Gemeinde 
zur Verfügung gestellt. Nach der 
Grundsteinlegung im August 1960 er-
folgte im Januar 1962 die  Einwei-
hung. Bauträger war zwar die lutheri-
sche Gemeinde, aber dennoch fanden 
seit Anbeginn die sonntäglichen Got-
tesdienste im Wechsel zwischen lu-
therischer und reformierter Gemeinde 
statt. Für die Katholiken wurde ei-
ne Filialkirche der St.-Augustinus 
Gemeinde Nordhorn gebaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: In der evangelischen Kirche 
sind heute alle drei Konfessionen zu Hause 

Grundsteinlegung war im August 
1964, die Weihe im November 1965. 
Wegen Einsparmaßnahmen wurde die 
Kirche aufgegeben und im Juni 2009 
entwidmet. Seitdem feiern die Katho-
liken ihre Gottesdienste im Wechsel 
mit Reformierten und Lutheranern in 
der Michaeliskirche. Da sich keine 
adäquate Nutzung für das Gebäude 
fand, wurde die katholische St.-
Ludgerus-Kirche im August 2011 ab-
gerissen. 
 
Kindergarten St. Ludgerus 
Der Kindergarten St. Ludgerus ist in 
der ehemaligen Turnhalle im Dorf-
gemeinschaftshaus untergebracht und 
befindet sich in der Trägerschaft der 
katholischen Kirchengemeinde. Der 
Kindergarten kooperiert im sog. Brü-
ckenjahr mit der Maria-Montessori-
Schule, wodurch der Übergang vom 
Kindergarten zur Schule für Kinder 
und Eltern erleichtert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. oben: Eingansbereich St.Ludgerus 






















































































